








LSA-PLUS-ANSCHLUSSLEISTEN 1/10; 1/20

LSA-PLUS-ANSCHLUSSLEISTEN 2/10 MIT UND OHNE FARBCODE

• LSA-Plus-Anschlussleiste 1/10  zu 10 DA mit einem Befestigungsmaß von 96 mm
• Stützpunktkontakte zum Anschluss von Erd- und Sonderleitungen an jedem Ende des Moduls
• Befestigung der LSA-Plus-Leisten erfolgt mit Befestigungsschraube
• bedruckt mit Markierungen

LSA-Plus Anschlussleiste 1/10, 10DA
Bestell-Nr.: 13310151700

• LSA-Plus-Anschlussleiste 1/20 zu 20 DA mit einem Befestigungsmaß von 170 mm
• Stützpunktkontakte zum Anschluss von Erd- und Sonderleitungen an jedem Ende des Moduls
• Befestigung der LSA-Plus-Leisten erfolgt mit Befestigungsschraube
• bedruckt mit Markierungen

LSA-Plus Anschlussleiste 1/20, 20DA
Bestell-Nr.: 13310151800

LSA-Plus 2 Anschlussleiste 2/10 10 DA
• bedruckt 1...0, ohne Farbcode
• zum Aufrasten auf Montagebügel 2/10
• 1 Satz (= 10 Stück) incl. Steckziffern 1...0
Bestell-Nr.: 13310151000

LSA-Plus 2 Anschlussleiste 2/10 10 DA
• bedruckt 1...0, mit Farbcode
• zum Aufrasten auf Montagebügel 2/10
• 1 Satz (= 10 Stück) incl. Steckziffern 1...0
Bestell-Nr.: 13310151100

LSA-Plus 2 Trennleiste 2/10 10 DA
• bedruckt 1...0, ohne Farbcode
• zum Aufrasten auf Montagebügel 2/10
• 1 Satz (= 10 Stück) incl. Steckziffern 1...0
Bestell-Nr.: 13310351000

LSA-Plus 2 Trennleiste 2/10 10 DA
• bedruckt 1...0, mit Farbcode
• zum Aufrasten auf Montagebügel 2/10
• 1 Satz (= 10 Stück) incl. Steckziffern 1...0
Bestell-Nr.: 13310351100

LSA-Plus 2 Erddrahtleiste 2/38 mit Ringkabelschuh; 38-polig
• zum Aufrasten auf Montagebügel 2/10
• mit Ringkabelschuh für M4, 38-polig
• VE: 1 Stück
Bestell-Nr.: 13310151600

LSA-Plus Anschlussleisten

RoHS
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Allgemeine technische Richtlinien

Tabellen - Normen - Aufmachungen

Kurzzeichenschlüssel Starkstromkabel und Leitungen

Kurzzeichenschlüssel Harmonisierte Bauarten

Kurzzeichenschlüssel Cu-, Telecom- und Datenkabel

Cu-Litzenleiteraufbau nach VDE 0295 und IEC 228

Leiterwiderstandswerte nach VDE 0295 und IEC 228

Strombelastbarkeiten für flexible Leitungen
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Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0815

Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0816 und erweitert

Zulässige Mindest-Biegeradien nach DIN VDE-Vorschriften

Isolier- und Mantelwerkstoffe und ihre Eigenschaften

Chemische Beständigkeit

Verbrennungswärme (Brandlast) von Kabeln und Leitungen

Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen
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Kurzzeichenschlüssel

Starkstrom und Leitungen

Diese Aufstellung enthält die gebräuchlichsten Kurzzeichen. Einzelne Buchstaben haben je nach Stellung innerhalb der

Kabeltypen-Kurzbezeichnung eine unterschiedliche Bedeutung, die an Beispielen erläutert wird.

Kurzzeichen Zeichenerklärung Beispiel

Normkabel oder Normleitung SGAFÖu

in Anlehnung an Normtyp YZg2Y

Sondertypen gemäß Werknorm 07RN-F

Harmonisierte Leitung 07RN-F

Polyvinylchlorid (PVC) (N) Zg2Y

Tefzel (ETFE) L-SB(7 )BQ

vernetztes Polyethylen (VPE) N H

Ethylenpropylen (EPR) H07 Q-F

Polyurethan (PUR) S07 Q-F

Natur und/oder Styrol-Butadien-Gummi H05 R-F

Konzentrischer Leiter aus Kupfer N2X H

Schutzleiter gleichmäßig aufgeteilt über den

Isolierhüllen der Außenleiter

Konzentrischer Schutzleiter zwischen

Innen- und Außenmantel

N N

(N) (N)

S S

H H

Y Y

7Y Y

2X 2X

B B

Q Q

R R

C C

/3E

KON

NSSHÖU 3x70 + 3x35/

NSSHÖU 5x2,5/2,5

Steueradern innerhalb der Leitung NSSHÖU 3x70 +

3x35/3E+3x2,5

Schirm aus verzinntem Cu-Draht-Geflecht NY Yö

Polyvinylchlorid (PVC)-Mantel LiC F2

Polyethylen (PE)-Mantel (N)YZg

Halogenfreier Kunststoffmantel N2X

Natur und/oder Styrol-Butadien-Gummi H05R -F

Chloropren-Gummi H07R -F

Schwerbrennbare, halogenfreie Kabel mit NHXH....FE180/

Funktionserhalt bis zu 30 min. gemäß DIN 4102,

Teil 12 (System-Prüfung)

Schwerbrennbare, halogenfreie Kabel mit NHXH....FE180/

Funktionserhalt bis zu 90 min gemäß DIN 4102,

Teil 12 (System-Prüfung)

Schwerbrennbare, halogenfreie Kabel mit NHXH.... /E30

Isolationserhalt bis zu 180 min. (3h) gemäß

Din/VDE 0472 Teil 814

Schlauchleitung (N)HX HXÖ

Installationsleitung NHX

Ölbeständig NSSH U

Kabel ohne grün-gelben Schutzleiter N2XH

Kabel mit grün-gelbem Schutzleiter NHXMH

Kabel ohne grün-gelben Schutzleiter und NSSHÖU

Ziffernbedruckung der Isolierhülle

Kabel mit grün-gelbem Schutzleiter und NSSHÖU

Ziffernbedruckung der Isolierhülle

3E

KON

ST

ST

C C

Y Y

2Y 2Y

H H

R R

N N

E30 E30

E90 E90

FE180 FE180

SL SL

MH MH

Ö Ö

-O -O

-J -J

-OZ -OZ

-JZ -JZ

1. Verwendungstypen

2. Aufbaumerkmal unter Mantel: Leiterisolation

3. Aufbaumerkmal unter Mantel: Tragelement, Abschirmung usw.

4. Kabelmantel

5. Sonsitiges
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Kurzzeichenschlüssel

Harmonisierte Bauarten

Isolier- und nicht-metallene Mantelwerkstoffe

Anmerkung: Die für die Kurzzeichen verwendeten Zeichen erfassen eine Gruppe von Werkstoffen, die ähnliche

Eigenschaften mit den genannten Werkstoffen haben, Alle Einzelheiten der festgelegten Anforderungen für einen

bestimmten Kabeltyp sind in den zugehörigen Normen enthalten.

Kurzzeichen Werkstoff

Ethylenpropylen-Gummi für eine Dauer-Betriebstemperatur von 90°CB

Ethylenvinylacetat

Glasfaserbeflechtung

Mineral

Polychloropren-Gummi (oder gleichwertiger Werkstoff)

Spezial-Polychloropren-Gummi-Mischung für Mäntel von Schweißleitungen nach HD 22.6

Chlorsulfiniertes oder chloriertes Polyethylen

Spezial-Polychloropren-Gummi-Mischung – wasserbeständig

Polyrethan

Polyamid

Ethylenpropylen-Gummi oder gleichwertiges synthetisches Elastomer für eine

Dauer Betriebstemperatur von 60°C

Silikon-Gummi

Textilbeflechtung über den verseilten Adern, getränkt oder nicht

Textilbeflechtung über jeder Ader einer mehradrigen Leitung, getränkt oder nicht

PVC, weich

PVC, weich, für eine Dauer-Betriebstemperatur von 90°C

PVC, weich für Leitungen bestimmt für den Einsatz bei niedrigen Temperaturen

PVC, weich, vernetzt

PVC, weich, ölbeständig

Vernetzte Polyolefin-Mischung für Leitungen, die im Brandfall wenig korrosive Gase

und wenig Rauch entwickeln

Thermoplastische Polyolefin-Mischung für Leitungen, die im Brandfall wenig korossive

Gase und wenig Rauch entwickeln

G

J

M

N

N2

N4

N8

Q

Q4

R

S

T

T6

V

V2

V3

V4

V5

Z

Z1

Metallene Umhüllungen

Kurzzeichen Metallmantel, konzentrische Leiter und Schirme

C

C4

Konzentrischer Kupferleiter

Kupferschirm als Geflecht über den verseilten Adern

Spezielle konstruktive Leitungsaufbauelemente

Kurzzeichen Konstruktive Aufbauelemente

D3

D5

Textilrageellement aus einer oder mehreren Aufbauelementen, angeordnet im Kern einer

Rundleitung oder aufgeteilt in einer Flachleitung

Kerneinlauf (kein Trageelement, bestimmt für Aufzugssteuerungen)

Leitungssonderausführungen

Kurzzeichen Konstruktive Aufbauelemente

Runde Leitungskonstruktion

Flache Ausführung nicht aufteilbarer Leitungen mit oder ohne Mantel

Flache Ausführung nicht aufteilbarer Leitungen

Flache Leitung nach HD 359 oder EN 50214 mit 3 oder mehr Adern

Leitung mit extrudierter zweischichtiger Isolierhülle

Wendelleitung

Kein Kurzzeichen

H

H2

H6

H7

H8

Leiterwerkstoff

Kurzzeichen Leiterwerkstoff

Kein Kurzzeichen

-A

Kupfer

Aluminium



Kurzzeichenschlüssel

Harmonisierte Bauarten

Leiterform

Anmerkung: Diese Kurzzeichen müssen nach einem Gedankenstrich (im Falle von Aluminiumleitern bereits im

Kurzzeichen A- enthalten) den Kurzzeichen folgen, die aus den vorstehenden Tabellen ausgewählt worden sind.

Bei Bauarten mit Leitern unterschiedlicher Form ist nur das Kurzzeichen für die Form der Außenleiter anzugeben.

Kurzzeichen Leiterform

Feindrähtiger Leiter für Schweißleitungen nach HD 22.6

(Flexibilität abweichend von HD 383 Klasse 5)

Feinstdrähtiger Leiter für Schweißleitungen nach HD 22.6

-D

-E

(Flexibilität abweichend von HD 383 Klasse 6)

Feindrähtiger Leiter einer flexiblen Leitung

(Flexibilität entsprechend von HD 383 Klasse 5)

Feindrähtiger Leiter einer flexiblen Leitung

(Flexibilität entsprechend von HD 383 Klasse 6)

Feindrähtiger Leiter einer Leitung für feste Verlegung

(Insofern nichts anderes festgelegt ist. Flexibilität entsprechend HD 383 Klasse 5)

Mehrdrähtiger Rundleiter

Eindrähtiger Rundleiter

Lahnlitzenleiter

-F

-H

-K

-R

-U

-Y

Anzahl der Adern und Nennquerschnitt der Leiter

Kurzzeichen Anzahl und Nennquerschnitt der Leiter

Anzahl, n, der Adern

Malzeichen bei Ausführungen ohne grün-gelb Ader

Nennquernschnitt s, der Leiter in mm²

Lahnlitzenleiter, dessen Nennquerschnitt nicht festgelegt ist

(Ziffer)

x

G

(Ziffer)*

Y

Malzeichen bei Ausführungen mit grün-gelb Ader

* Den Ländern ist es freigestellt, bei der Aderkennzeichnung mit Ziffern das Kurzzeichen “N” (hinter dem Nennquerschnitt) anzufügen.

Allgemeine Beispiele (Anzahl der Adern und Nennquerschnitt der Leiter)

Kurzzeichen Leiterform

nxs oder nGs

n xs + n xs

n Adern von s mm² Nennquerschnitt

n Adern von s mm² + n Adern von s
1 1 2 2 1 1 2 2

Nennquerschnitt mm² Nennquerschnitt

n Adern von s mm² Nennquerschnitt u. konzentrischer Leiter von s mm² Nennquerschnitt

n Adern von s mm² Nennquerschnitt + n Adern von s mm² Nennquerschnitt

und konzentrischer Leiter von s mm² Nennquerschnitt

nxs /s

n xs

n xs x/s

1 2

1 1

2 2 3

1 2

1 1 2 2

3

Konkrete Beispiele (Anzahl der Adern und Nennquerschnitt der Leiter)

Kurzzeichen Leiterform

4 G 50

4 x 50

3 x 50 + 1G25

3 x 70/35

2 x Y

Vieradrige Leitung mit grün-gelber Ader und Nennquerschnitten von 50 mm²

Vieradrige Leitung ohne grün-gelbe Ader mit Nennquerschnitten von 50 mm²

Vieradrige Leitung mit 3 Leitern mit Nennquerschnitten von 50 mm² un eine

grün-gelben Ader, die einen reduzierten Leiter von 25 mm² Nennquerschnitt besitzt

Dreiadrige Leitung mit Nennquerschnitten von 70 mm² und mit konzentrischem Leiter

von 35 mm² Nennquerschnitt

Zweiadrige Leitung mit Lahnlitzenleitern

156
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Kurzzeichenschlüssel

Cu-, Telecom- und Datenkabel

Kurzzeichen Zeichenerklärung Beispiel

Außenkabel 2Y(L)2Y

Außenkabel mit besonderem Blitzschutzaufbau 2YLE2YDB2Y

A- A-

AB- AB-

AJ- Außenkabel mit besonderem Induktionsschutzaufbau 2Y(L)2YDBY

Außenkabel mit besonderem Induktions- und Blitzschutzaufbau 2Y(L)2YDBY

Außenkabel in Sonderausführung 9Y(K)2Y4Y

Grubenkabel 2YY(Z)Y

Grubenkabel mit besonderem Induktionsschutz YMBY

Installationskabel Y(ST)Y

Installationskabel in Sonderausführung Y(ST)Y

Indutsrieelektronikkabel Y(ST)Y

Indutsrieelektronikkabel in Sonderausführung Y(ST)Y

Stegleitung FY

Leitungen mit Litzenleitern für erhöhte 2YYQY

mech. Beanspruchungen (Schlauchleitungen)

Meßkabel 2YC2Y

Leittechnikkabel Y(ST)Y

Rechnerkabel 2Y(ST)2Y

Schaltkabel Y(ST)Y

Signalkabel A-2YYBY...

Schaltkabel in Sonderausführung Y(ST)Y

Aufteilkabel Y(ST)Y

AJ-

AJB- AJB-

(A)- (A)-

G- G-

GJ- GJ-

J- J-

(J)- (J)-

JE- JE-

(JE)- (JE)-

J-F J-

L- L-

M- M-

RD- RD-

RE- RE-

S- S-

S S

(S)- (S)-

T- T-

1. Verwendungstypen
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2. Aufbaumerkmal unter Mantel: Leiterisolierung

Halogenfreier Kunsstoff J- (ST)H

Papier- oder Papierhohlraumisolierung A- MBC

Polyvinylchlorid (PVC) J- (ST)Y

flammwidriges PVC mit LOI 30 RD- (ST)YU

wärmebeständiges PVC bis 90°C RD- (ST)YW

Voll-Polyetyhlen (PE) A- (L)2Y

Zell-

H H

P P

Y Y

YU YU

YW YW

2Y 2Y

02Y Polyetyhlen (Zell-PE) A- (L)2Y

Zell-Polyetyhlen mt einer Voll-PE Schicht (foam-skin) A- (L)2Y

Polystyrol (Styroflex) S- (ST)Y

Teflon (FEP) RD- C6Y

Plypropylen (PP) A- (L)2Y

Zell-Polypropylen A- S(L)2Y

Zell-PP mit einer Schicht aus unverzellten Polyolefinen A- (L)2Y

02Y

02YS 02YS

3Y 3Y

6Y 6Y

9Y 9Y

09Y 09Y

09YS 09YS

>

Diese Aufstellung enthält die gebräuchlichsten Kurzzeichen, Einzelne Buschstaben haben je nach Stellung innerhalb

der Kabeltypen-Kurzbezeichnung eine unterschiedliche Bedeutung, die an Beispielen erläutert wird.



158

Kurzzeichenschlüssel

Cu-, Telecom- und Datenkabel

Kurzzeichen Zeichenerklärung Beispiel

Umlegung aus AI-Drähten A2-Y(ST) 2Y

Schirm aus verzinntem Cu-Draht-Geflecht JE-Y Y

Umlegung aus Cu-Drähten A-2Y(ST) 2Y

Füllung mit Petrolat A-2Y (ST)2Y

Füllung mit FÜLLNIDZ (Füllmaterial mit niedriger Dielektrizitätszahl A-02YS (L)2Y

aufgrund von eingebetteten Mikroschaumpartikeln)

Schimr aus Cu-Band; 0,12 mm dick (ältere Ausführung) A-2Y 2Y

Statischer Schirm aus einer einseitige beschichteten S-Y Y

AL-Folie mit verzinntem Cu-Beidraht

trockene Füllung aus Qullgarnen/-vliesen A-02YS (L)2Y

PVC-Innenmantel G-2Y (Z)Y

PE-Innenmantel A-2YF (L)2Y

Zugfestes Geflecht aus versinkten, flachen Stahldrähten mit G-2YY Y

definierter Reißlänge

A A

C C

D D

F F

0F 0F

(K) (K)

(ST) (ST)

TF TF

Y Y

2Y 2Y

(Z) (Z)

3. Aufbaumerkmal unter Mantel: Füllung, Schirme, Innenmäntel usw.

4. Kabelmantel

Korrosionsschutzschicht A-2YL 2Y

(Masseschicht mit eingebettetem Kunststoffband)

Halogenfreier Kunststoffmantel J-H(ST)

Aluminiummantel A-2Y E2Y

Schichtenmantel, bestehend aus einem ein- oder zweiseitig A-2Y

mit Kunststoff beschichtetem Al-Band und einem PE-Mantel

Aluminiummantel, gewellt A-2Y E2Y

Bleimantel A-P BC

Bleimantel mit Erhärtungszusatz A-P BC

Stahl- Tragseil mit PE-Mantel (”figure 8”) A-2Y 2Y

Stahlwellmantel A-P E2Y

Palyvinylchlorid (PVC)-Mantel J-Y(ST)

flammwidriger PVC-Mantel mit LOI 30 JE-Y(ST)

flammwidriger PVC-Mantel mit

E E

H H

L L

(L)2Y (L)2Y

LD LD

M M

MZ MZ

T2Y T

W W

Y Y

YMB YMB

YU LOI 30 RD-YU(ST)

wärmebeständiger PVC-Mantel bis 90°C RD-YW(ST)

verstärkter PVC-Mantel J-Y(ST)

Polyethylen (PE)-Mantel A-2Y(ST)

verstärkter PE-Mantel A-2Y(ST)

Polyamid (PA)-Mantel A-2Y(L)2Y

Teflon (FEP)-Mantel RD-6YC

Zugentlastungselemente aus Galsgarn in PE-Mantel J-2Y2Y

Polyurethan (PUR)-Mantel L-24n

Zugentlastungselemente aus Galsgarn in PE-Mantel A-DQ2Y

oder Aramid-Roving unter PE-Mantel

YU

YW YW

YV YV

2Y 2Y

2YV 2YV

4Y 4Y

6Y 6Y

(ZG)2Y (ZG)2Y

11Y 11Y

(ZN)2Y (ZN)2Y

>

>
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Kurzzeichenschlüssel

Cu-, Telecom- und Datenkabel

Kurzzeichen Zeichenerklärung Beispiel

Umlegung aus AI-Drähten A2-Y(L)2Y 2Y

Bewehrung aus einem oder mehreren Bandeisen, verzinkt oder A-2Y(L)2Y 2Y

mit Masse überzogen oder einer geschlossenen Lage Stahlrund-

oder -flachdrähte, verzinkt

Schutzhülle aus Jute und zähflüssiger Masse A-PMB

Umlegung aus Cu-Drähten A-2Y(L)2Y 2Y

Induktionsschutzbewehrung (ältere Ausführung) A-2YLEi Y

Bewehrung in Form eines Geflechtes aus flachen o. runden, JE-LiYCY Y

verzinkten Stahldrähten

Bewehrung in Form eines Geflechtes aus runden, JE-H(ST)H H

verzinkten Stahldrähten

Bewehrung aus einem gerillten Stahlband (ZETA BON - Band) A-DF(Z)2Y 2Y

Schutzhülle aus PVC (innere) A-PLEYB

A A

B B

C C

D D

iB B

Q Q

R R

(SR) (SR)

Y Y

Schutzhülle aus PVC (äußere) A-2YYB

verstärkte Schutzhülle aus PVC JE-Y(ST)Y

Schutzhülle aus PE (innere) A-PLE B2Y

Schutzhülle aus PE (äußere) A-PLEB 2Y

verstärkte Schutzhülle aus PE A-2Y(L)2Y

Y Y

YV YV

2Y 2Y

2Y 2Y

2YV 2YV

5. Aufbaumerkmal über Mantel

6. Verseilelemente/Verseilarten

Bündelverseilung ...ST III

Bündel in Metallfolie ...x 2 x 0,6

Schirm aus Cu-Drahtgefelcht über einem Paar L-2Y Y...

Dieselhorst-Martin-Vierer (2 Paare miteinander verseilt) ...x 2 x 1,2

Dreier in Metallfolie ..x 3 x 0,5

versinnter Cu-Beidraht J-02YSC Y

verzinnter Cu-Beidraht ...x 2 0,9

Koaxialpaar 2,6/9,5

Lagenverseilung ...ST III

Litze JE- YCY

Verseilelemente für PCM-Ausnutzung (Plus-Code Modulation) ..x2x0,8STI

Paar in Metallfolie ...x 2 x 0,6

perforierte Prüfader 2 x 1 x 0,5

Sternvierer mit Phantomausnutzung (allgemein) ...x 2 x 0,9

Sternvierer (800 Hz) mit von Gruppe ...x 2 x 0,6

I bis IV abweichenden Anforderungen

Sternvierer (800 Hz) ohne Phantomausnutzung für größere

Entfernungen mit höheren Anforderungen als fpr Gruppe II

Sternvierer (800 Hz) mit höheren Anforderungen als für Gruppe III

BD BD

BDIMF BDIMF

(C) (C)

DM DM

DIMF DIMF

E E

F F

KX KX

LG LG

Li Li

PCM PCM

PIMF PIMF

PR PR

ST ST

ST O ST O

ST I

ST II

... x 2 x 0,9

... x 2 x 0,6

Sternvierer mit Anforderung bei 800 Hz ... x 2 x 0,9

Sternvierer mit Anforderungen bis 120 kHz ... x 2 x 1,2

Sternvierer mit Anforderungen bis 500 kHz ... x 2 x 1,3

Sternvierer mit Anforderungen bis 17 MHz ... x 2 x 0,6

Verseilelemente für Trägerfrequenzausnutzung ... x 2 x 1,2

Vierer in Metallfolie ... x 2 x 0,6

Schalt-/Rangier-Draht aus einem blanken Cu-Leiter

mit PVC-Isolierung

Schalt-/Rangier-Draht aus einem verzinnten Leiter

mit PVC-Isolierung

ST I

ST II

ST II ST III

ST IV ST IV

ST V ST V

ST VI ST VI

TF ST I TF

VIMF VIMF

Y Y

YV YV
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Kurzzeichenschlüssel

Cu-, Telecom- und Datenkabel

Kurzzeichen Zeichenerklärung Beispiel

European Installation Bus -Busleitung

Schwerbrennbare, halogenfreie Kabel mit Funktionserhalt ...(ST)H FE180/

bis zu 30 Minuten gem. DIN 4102, Teil 12 (System-Prüfung)

wie E30, aber bis zu 90 Minuten

EIB EIB

E30 E30

E90 ...(ST)H FE180/

Scherbrennbare, halogenfreie Kabel mit Isolationserhalt ...(ST)H /E30

bis zu 180 Minuten(3h) gem. DIN VDE 0472, Teil 814

Flame Retardant Non Corrosive

Kabel mit grün-gelbem Schutzleiert und “bunten” LiYCY

Isolierhüllen gemäß einem Farbcode

Kabel mit gün-gelbem Schutzleiter und Ziffernbedruckung LiYCY

der Isolierhülle

Kältefestes Kabel (hier: bis -40°C) L-2YY(Z)YKF40

Low Smoke Zero Halogen

Zero halogen Low Smoke RD-H(ST)H

Limited Oxygen Index (Anhaltspunkt für den Grad

der Schwerbrennbarkeit)

Temperature Oxygen Index (Anhaltspunkt für den Grad

der Schwerbrennbarkeit)

Kabel ohne grün-gelben Schutzleiter mit “bunten” LiYCY

Isolierhüllen gemäß einem Farbcode

Kabel ohne grün-gelben Schutzleiter mit Ziffernbedruckung LiYCY-

der Isolierhüllen

Kabel mit SIMATIC-Farbcode JE-Y(ST)Y

Bündel mit Ziffernwendel JE-Y(ST)Y

Flammwidriges Kabel (Bündeltest nach belg. Norm)

E90

FE180 FE180

FRNC

-JB -JB

-JZ -JZ

KF

LSOH

ZHLS ZHLS

LOI

TOI

-OB -OB

-OZ OZ

SI SI

Z Z

-F2 -F2

7. Sonstiges



161

Allgemeine technische Richtlinien

Cu-Litzenaufbau nach DIN VDE 0295 und IEC 228

Der Litzenleiteraufbau nach DIN VDE 0295 wurde in Übereinstimmung mit IEC 228 für Leiterklasse 2 Spalte 1,

Leiterklasse 5 Spalte 3 und Leiterklasse 6 Spalte 4 - ab 0,5mm² festgelegt.

Die Durchmesser der Einzeldrähte jedes Leiters dürfen den für jeden Nennquerschnitt angegebenen Maximalwert nicht

überschreiten, siehe Tabelle unten.

Hinweis:

1)Die DIN VDE 0295 in Übereinstimmung mit IEC 228 legt für Leiterklasse 5

und 6 nur den maximalen Einzeldrahtdurchmesser fest. Die Anzahl der

Drähte ist grundsätzlich unverbindlich.

2)Für Leiterklasse 2 gilt jedoch die Mindestanzahl der Einzeldrähte im Rund-

leiter und nicht der Einzeldrahtdurchmesser. Maßgebend sind die gefor-

derten Höchstwerte des Leiterwiderstandes jedes Leiters bei 20°C. Der

jeweilige Nennquerschnitt der festgelegten Größtwerte darf nicht über-

schritten werden.

Erläuterungen zu feinstdrähtige Litzenleiter, Klasse 6

Spalte 4 - Flexibel-Standardaufbau nach DIN VDE

Spalte 5 - Sehr flexibel

Spalte 6 - Höchst flexibel

Spalte 7 - Extrem flexibel

Querschnitt Mehrdrähtige Vierdrähtige Feindrähtige Feinstdrähtige Litzen
Rundleiter Litzen Litzen

VDE 0295 VDE 0295 VDE 0295 Standardaufbau

Klasse 2 Standardaufbau Klasse 5 Klasse 6

mm² Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3 Spalte 4 Spalte 5 Spalte 6 Spalte 7

0,035 -- 7 x 0,08 -- -- -- -- --

0,05 -- -- -- -- -- 14 x 0,07 26 x 0,05

0,08 -- -- -- -- -- -- 40 x 0,05

0,09 -- -- -- -- 7 x 0,124 24 x 0,07* --

0,14 -- -- 18 x 0,10 18 x 0,10 18 x 0,1 36 x 0,07 72 x 0,05

0,25 -- -- 14 x 0,15 32 x 0,10 32 x 0,1 65 x 0,07 128 x 0,05

0,34 -- 7 x 0,25 19 x 0,15 42 x 0,10 42 x 0,1 88 x 0,07 174 x 0,05

0,38 -- 7 x 0,27 12 x 0,20 21 x 0,15 48 x 0,1 100 x 0,07 194 x 0,05

0,50 7 x 0,30 7 x 0,30 16 x 0,20 28 x 0,15 64 x 0,1 131 x 0,07 256 x 0,05

0,75 7 x 0,37 7 x 0,37 24 x 0,20 42 x 0,15 96 x 0,1 195 x 0,07 384 x 0,05

1,0 7 x 0,43 7 x 0,43 32 x 0,20 56 x 0,15 128 x 0,1 260 x 0,07 512 x 0,05

1,5 7 x 0,52 7 x 0,52 30 x 0,25 84 x 0,15 192 x 0,1 392 x 0,07 768 x 0,05

2,5 7 x 0,67 19 x 0,41 50 x 0,25 140 x 0,15 320 x 0,1 651 x 0,07 1280 x 0,05

4 7 x 0,85 19 x 0,52 56 x 0,30 224 x 0,15 512 x 0,1 1040 x 0,07 --

6 7 x 1,05 19 x 0,64 84 x 0,30 192 x 0,20 768 x 0,1 1560 x 0,07 --

10 7 x 1,35 49 x 0,51 80 x 0,40 320 x 0,20 1280 x 0,1 2600 x 0,07 --

16 7 x 1,70 49 x 0,65 128 x 0,40 512 x 0,20 2048 x 0,1 4116 x 0,07 --

25 7 x 2,13 84 x 0,62 200 x 0,40 800 x 0,20 3200 x 0,1 6370 x 0,07 --

35 7 x 2,52 133 x 0,58 280 x 0,40 1120 x 0,20 4410 x 0,1 9100 x 0,07 --

50 19 x 1,83 133 x 0,69 400 x 0,40 705 x 0,30 -- -- --

70 19 x 2,17 189 x 0,69 356 x 0,50 990 x 0,30 -- -- --

95 19 x 2,52 259 x 0,69 485 x 0,50 1340 x 0,30 -- -- --

120 37 x 2,03 336 x 0,67 614 x 0,50 1690 x 0,30 -- -- --

150 37 x 2,27 392 x 0,69 765 x 0,50 2123 x 0,30 -- -- --

185 37 x 2,52 494 x 0,69 944 x 0,50 1470 x 0,40 -- -- --

240 61 x 2,24 627 x 0,70 1225 x 0,50 1905 x 0,40 -- -- --

300 61 x 2,50 790 x 0,70 1530 x 0,50 2385 x 0,40 -- -- --

400 61 x 2,89 -- 2034 x 0,50 -- -- -- --

500 61 x 3,23 -- 1768 x 0,60 -- -- -- --

630 91 x 2,97 -- 2228 x 0,60 -- -- -- --

2) 1) 1)

* Alternativ: 19 x 0,08

Maximal zulässiger

größter Einzeldraht-ø:

Nenn- Größtwert der

Draht-ø Einzeldraht-ø

mm mm

0,20 0,21

0,25 0,26

0,30 0,31

0,40 0,41

0,50 0,51

0,60 0,61
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Leiterwiderstandswerte nach VDE 0295 und IEC 228

Leiterwiderstandswerte von Kabeln und isolierten Leitungen für Starkstromanlagen werden nach DIN VDE 0295 in

Übereinstimmung mit IEC 228, je nach Leiterklasse, ab 0,5 mm² aufgeführt.

Der Widerstand jedes Leiters darf bei 20°C den für den jeweiligen Nennquerschnitt festgelegten Maximalwert nicht

überschreiten.

Die Einhaltung der Maximalwerte der Leiterwiderstände werden durch Widerstandsmessung des Leiters des fertigen

Kabels oder der fertigen Leitung geprüft. Die Messung erfolgt nach DIN VDE 0472 Teil 501.

Dies gilt nicht für Leiter von Fernmeldekabeln und Leitungen.

Leiterwiderstand bei 20°C, Maximalwert ( / km)�

1)gilt für mineralisolierte Leitungen der Klasse 1

2)nur für Leiter mit vermindertem Querschnitt bei NAYCWY 4 x 25/16

Erläuterung

Klasse 1 - für eindrähtige Leiter

Klasse 2 - für mehrdrähtige Leiter

Klasse 5 - für feindrähtige Leiter

Klasse 6 - für feinstdrähtige Leiter

Leiter Starkstromkabel und Leitungen Schweißleitung

Abmessung Cu-Leiter Alu-Leiter Cu-Leiter

aus verzinnten Drähten aus blanken Drähten aus blanken Drähten aus blanken aus verzinnten

Nenn- Klasse 1 Klasse 5 Klasse 1 Klasse 5 Klasse 1 Klasse 2 Drähten Drähten

Querschnitt Klasse 2 Klasse 6 Klasse 2 Klasse 6

mm² /km /km /km /km /km /km /km /km

0,05 -- ~ 380 -- ~360 -- -- -- --

0,08 -- ~ 240 -- ~230 -- -- -- --

0,09 -- ~ 230 -- ~215 -- -- -- --

0,14 -- ~ 140 -- ~138 -- -- -- --

0,22 -- ~ 96,8 -- ~95 -- -- -- --

0,25 -- ~ 79,3 -- ~77,8 -- -- -- --

0,34 -- ~ 57,1 -- ~56,0 -- -- -- --

0,50 36,7 40,1 36,0 39,0 -- -- -- --

0,75 24,8 26,7 24,5 26,0 -- -- -- --

1,0 18,2 20,0 18,1 19,5 -- -- -- --

1,5 12,2 13,7 12,1 13,3 -- -- -- --

2,5 7,56 8,21 7,41 7,98 -- -- -- --

4 4,70 5,09 4,61 4,95 -- -- -- --

6 3,11 3,39 3,08 3,30 -- -- -- --

10 1,84 1,95 1,83 1,91 -- -- -- --

16 1,16 1,24 1,15 1,21 -- 1,91 1,16 1,19

25 0,734 0,795 0,727 0,78 1,2 1,20 0,758 0,78

35 0,529 0,565 0,524 0,554 0,868 0,868 0,536 0,552

50 0,391 0,393 0,387 0,386 0,641 0,641 0,379 0,39

70 0,270 0,277 0,268 0,272 0,443 0,443 0,268 0,276

95 0,195 0,210 0,193 0,206 0,32 0,320 0,198 0,204

120 0,154 0,164 0,153 0,161 0,253 0,253 0,155 0,159

150 0,126 0,132 0,124 0,129 0,206 0,206 0,125 0,129

185 0,100 0,108 0,0991 0,106 0,164 0,164 0,102 0,105

240 0,0762 0,0817 0,0754 0,0801 0,125 0,125 -- --

300 0,0607 0,0654 0,0601 0,0641 0,1 0,100 -- --

400 0,0475 0,0495 0,0470 0,0486 -- 0,0778 -- --

500 0,0369 0,0391 0,0366 0,0384 -- 0,0605 -- --

630 0,0286 0,0292 0,0283 0,0287 -- 0,0469 -- --

� � � � � � � �

2)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)
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Strombelastbarkeiten für flexible Leitungen

Zulässige Strombelastung isolierter Starkstromleitungen mit Kupferleitern bei Umgebungstemperaturen bis 25°C nach

DIN VDE 0100, 0812 und 0890.

Die Werte gelten als Richtwerte. Maßgebend und verbindlich sind die DIN VDE-Bestimmungen.

Strombelastung und Sicherung in Ampere (A) bis 25°C

Zuverlässige Dauerbelastung isolierter Leitungen bei Umgebungstemperaturen über 25°C

Nenn- Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3

querschnitt Eine oder mehrere Mehraderleitungen, Einadrige Leitungen frei in Luft verlegt,

in Rohr verlegte einadrige z.B. Mantelleitungen, Steg- wobei die Leitungen mit Zwischenraum

Leitungen leitungen, bewegliche von mindestens Leitungsdurchmesser

z.B. H07V-U Leitungen verlegt sind, sowie einadrige Verdrahtun-

gen in Schalt- und Verteilungsanlagen

mm² Strombelastung Sicherung Strombelastung Sicherung Strombelastung Sicherung

A A A A A A

0,08 2,5 -- 0,5 -- -- --

0,14 6,0 -- 1,5 -- 6,0 --

0,25 8,5 -- 2,5 -- 8,5 --

0,34 9,0 -- 3,5 -- 10,0 --

0,50 10,0 -- 5,0 -- 12,0 --

0,75 11,0 -- 13,0 10 16,0 16

1,00 12,0 10 16,0 16 20,0 20

1,50 16,0 16 20,0 20 25,0 25

2,50 21,0 20 27,0 25 34,0 35

4,00 27,0 25 36,0 35 45,0 50

6,00 35,0 35 47,0 50 57,0 63

10,00 48,0 50 65,0 63 78,0 80

16,00 65,0 63 87,0 80 104,0 100

25,00 88,0 80 115,0 100 137,0 125

35,00 110,0 100 143,0 125 168,0 160

50,00 140,0 125 178,0 160 210,0 200

70,00 175,0 160 220,0 224 260,0 250

95,00 210,0 200 265,0 250 310,0 310

120,00 250,0 250 310,0 300 365,0 355

150,00 -- -- 355,0 355 415,0 425

185,00 -- -- 405,0 355 475,0 425

240,00 -- -- 480,0 425 560,0 500

300,00 -- -- 555,0 500 645,0 600

400,00 -- -- -- -- 770,0 630

500,00 -- -- -- -- 890,0 850

Umgebungs- zulässige Dauerzugbelastbarkeit in % der o.g. Tabellenwerte

temperatur Kunststoffisolierung Gummiisolierung Leitungen mit Grenztemperatur

°C % % 100°C %

ab 25 bis 30 94 92 100

> 30 bis 35 88 85 100

> 35 bis 40 82 75 100

> 40 bis 45 75 65 100

> 45 bis 50 67 53 100

> 50 bis 55 58 38 100

> 55 bis 65 -- -- 100

> 65 bis 70 -- -- 92

> 70 bis 75 -- -- 85

> 75 bis 80 -- -- 75

> 80 bis 85 -- -- 65

> 85 bis 90 -- -- 53

> 90 bis 95 -- -- 38
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Kupferberechnung

Der Kupferpreis

Die Kupferbasis

Die Kupferzahl

Kabel und Leitungen werden zu Tageskupferpreisen verkauft (DEL). Die DEL ist die Börsennotierung für Deutsches

Elektrolytkupfer für Leitzwecke, d.h. 99,5% reines Kupfer. Die DEL ist in € pro 100 kg angegeben.

Sie steht im Wirtschaftsteil der Tageszeitung unter der Rubrik “Warenmärkte”.

Beispiel: Del 650 € bedeutet:

100 kg Kupfer (Cu) kosten 650 €.

Zur Tagesnotierung kommen bei Kabel und Leitungen noch 1% Bezugskosten hinzu.

Im Listenpreis vieler Kabel und fast aller Leitungen ist bereits ein Anteil des Kupferpreises enthalten. Er wird ebenfalls

in € pro 100 kg angegeben.

• 150,- €/100 kg für die meisten Leitungen

• 100,- €/100 kg für Fernsprechkabel und Leitungen

• 0,- €/100 kg für Erdkabel (z.B. Starkstromkabel NYY), also Hohlpreis.

Die Kupferzahl ist das Kupfergewicht eines Kabels oder einer Leitung und sie ist zu jedem Katalogartikel angegeben.

Beispiel: TITANEX 3G 1,5 mm

Kupferzahl laut Katalog 43 kg/km

Das in 1 km Leitung enthaltene Kupfer wiegt also 43 kg.

2

Formel zur Errechnung des Kupferzuschlags

Kupferzahl (kg/km) x
(DEL + 1% Bezugskosten) - Kupferbasis

= Kupferzuschlag in €/km
100

Preise inklusive Kupfer: Der Nettopreis errechnet sich folgendermaßen:

Bruttopreis

./. Rabatt

+ Kupferzuschlag

Nettopreis inklusive Kupfer

Auf den Rechnungen wird der Kupferzuschlag separat ausgewiesen.

43 kg/km x
(650 + 6,50) - 150,00

= 217,79 € /km
100

Beispiel Rechnung: TITANEX 3G 1,5 mm

DEL: 650 €/100 kg

Cu-Bsis: 150 €/100 kg

Cu-Zahle: 43 kg/km

2
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Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0815

Die Kennzeichnung der Einzeladern eines Vieres erfolgt

durch schwarze Ringe

Die Adern der fünf Sternvierer eines Grundbündels sind

mit folgenden Grundfarben eingefärbt:

Vierer 1: Grundfarbe alle Adern rot

Vierer 2: Grundfarbe alle Adern grün

Vierer 3: Grundfarbe alle Adern grau

Vierer 4: Grundfarbe alle Adern gelb

Vierer 5: Grundfarbe alle Adern weiß

Das Zählbündel ist in jeder Lage mit roter Kunststoff-

wendel gekennzeichnet. Die übrigen Bündel haben eine

weiße oder naturfarbene Wendel. Die Vierer eines Grund-

bündels werden in der Reihenfolge der Grundfarbe

gezählt.

Bei Kabeln mit mehr als fünf Sternvierer werden die

Grund- und Hauptbündel mit dem Zählbündel der 1. In-

nenlage beginnend, durch alle Lagen gleichsinnig fort-

laufend nach außen gezählt.

Ringkennzeichnung und Ringgruppen

Installationskabel J-YY…Bd, J-HH...Bd, J-Y(St)Y...Bd, J-H(St)H...BD und J-2Y(St)Y...Bd

Installationskabel JE-Y(St)Y…Bd, JE-LiYCY...Bd, JE-H(St)H

2paarige Installationskabel

1. Paar: a-Ader rot, b-Ader schwarz

2. Paar: a-Ader weiß, b-Ader gelb

bei 2paarigen Kabeln:

Adern zum Sternvierer verseilt

4- und mehrpaarige Installationskabel

a-Ader: beim 1. Paar jeder Lage rot (Zählpaar), bei allen anderen Paaren weiß

b-Ader: blau, gelb, grün, braun, schwarz in fortlaufender Wiederholung

Zählweise: In der Außenlage beginnend, durch alle Lagen gleichsinnig fort-

laufend nach innen gezählt.

Installationskabel J-Y(St)Y…Lg

Ringgruppe 1

Ringgruppe 2

Ringgruppe 3I

Ringgruppe 4

2

4

60

Bündelkennzeichnung

Bündel- Ring- Ring- Wendel

Nr. farbe gruppe farbe

1 I

2 rosa II --

3 III

4 IIII

5 I

6 orange II --

7 III

8 IIII

9 I

10 violett II --

11 III

12 IIII

13 I

14 rosa II blau

15 III

16 IIII

17 I

18 orange II rot

19 III

20 IIII

Paar-Kennzeichnung

Die Isolierhüllen der Adern sind durch die

unterschiedlichen Grundfarben gekennzeichnet, die

sich in jedem Bündel in gleicher Reihenfolge

wiederholen.

Bei 2-paarigen Kabeln:

Adern zum Stern-Vierer verseilt:

1. Paar: a-Ader blau, b-Ader rot

2. Paar: a-Ader grau, b-Ader gelb

Jedes Bündel ist einer Ringgruppe zugeordnet. Alle

Adern eines Bündels sind durch die Farben der Ringe

und die Anordnung der Farbringe in Gruppen

gekennzeichnet.

Bündelzählweise:

In der Innenlage beginnend, durch alle Lagen

gleichsinnig fortlaufend nach außen gezählt.

Grundfarbe der Paare

Paar 1 2 3 4

Ader a b a b a b a b

Grund-

farbe blau rot grau gelb grün braun weiß schwarz

ohne Ringbedruckunga-Ader

Stamm 1

Stamm 2

a-Ader

b-Ader

b-Ader

2

5

17 17

1717

34

Bei Kabeln mit mehr als 12 Bündel

erhalten die weiteren Bündel zusätzlich

zur Ringkennzeichnung eine farbige

Kunststoffwendel.
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Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0816 und erweitert

Die Kennzeichnung der Einzeladern eines Vieres erfolgt

durch schwarze Ringe

Die Adern der fünf Sternvierer eines Grundbündels sind

mit folgenden Grundfarben eingefärbt:

Vierer 1: Grundfarbe alle Adern rot

Vierer 2: Grundfarbe alle Adern grün

Vierer 3: Grundfarbe alle Adern grau

Vierer 4: Grundfarbe alle Adern gelb

Vierer 5: Grundfarbe alle Adern weiß

Das Zählbündel ist in jeder Lage mit roter Kunststoff-

wendel gekennzeichnet. Die übrigen Bündel haben eine

weiße oder naturfarbene Wendel. Die Vierer eines Grund-

bündels werden in der Reihenfolge der Grundfarbe

gezählt.

Bei Kabeln mit mehr als fünf Sternvierer werden die

Grund- und Hauptbündel mit dem Zählbündel der 1. In-

nenlage beginnend, durch alle Lagen gleichsinnig fort-

laufend nach außen gezählt.

Ein Grundbündel besteht aus

5-Stern-Vierern = 10 DA

(DA = Doppelader oder Paar)

Aus 5 Grundbündeln

= 50 Doppeladern (DA)

Außenfernmeldekabel A-2Y(L)2Y...Bd, A-2YF(L)2Y...Bd, A-02Y(L)2Y...Bd, A-02YSF(L)2Y...Bd, A-2Y0F(L)2Y...Bd

Aufbau eines

Grundbündels (GB)

Aufbau eines

Hauptbündels (HB)

ohne Ringbedruckunga-Ader

Stamm 1

Stamm 2

a-Ader

b-Ader

b-Ader

2

5

17 17

1717

34

1 Stern-Vierer

1 Stern-Vierer

10 DA 10 DA

10 DA

Aus 10 Grundbündeln

= 100 Doppeladern (DA)

Aus 6 Hauptbündeln

je 50 Doppeladern (DA)

Aus 15 Hauptbündeln

je 100 Doppeladern (DA)

Aufbau eines Hauptbündels (HB)

Aufbau eines 300-paarigen Kabels Aufbau eines 1500-paarigen Kabels

1 Grundbündel aus

5 Stern-Vierer (10 DA)

1 Haupt-

bündel

aus 10

Grund-

bündeln

100 DA

100 DA

100 DA

100 DA 100 DA

100 DA

100 DA

100 DA

100 DA

100 DA

100

DA
100

DA

100

DA

100

DA

1 Grundbündel aus

5 Stern-Vierer

(10 DA)

1 Hauptbün-

del aus 5

Grundbün-

deln

50 DA

50 DA50 DA

50 DA

50 DA

1 Stern-Vierer

1 Grundbün-

deln aus 5

Stern-Vierern

(10 DA)

10 DA

10 DA

10 DA 10 DA

10 DA

10 DA

10 DA

10 DA 10 DA
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Bauart Beim Versand

Y

2YY 1 x d 2,5 x d 50 mm

J-FY

J-Y(St)Y...Lg 5 x d

J-YY...Bd

JE-Y(St)Y...Bd

JE-YCY...Bd

JE-LiYY...Bd
2,5 x d

J-HH...Bd

J-H(St)H...Bd

Einmaliges Biegen Mehrmaliges Biegen

J-Y(St)Y...Bd

JE-LiYCY...Bd

7,5 x d 7,5 x d

JE-H(St)H...Bd

JE-H(St)H...Bd FE

JE-HCH...Bd

JE-LiHCH...Bd

JE-LiHH...Bd

J-2Y2Y(St) (Zg)2Y...StIIIBd

J-2Y2Y(Zg)2Y...StIIIBd
5 x d 10 x d 15 x d

ohne Zug unter Zug

Zulässige Mindest-Biegeradien nach DIN VDE

Um Beschädigungen bzw. Zerstörungen beim Auslegen von Kabel und Leitungen zu vermeiden, dürfen für die Biege-

radien folgende Werte nicht unterschritten werden.

Bei Unterschreitungen ist je nach Beanspruchung mit einer verminderten Lebensdauer oder mit Ausfall von Leitungen

und Kabeln zu rechnen, sofern nicht besondere Maßnahmen im definierten Biegeverhalten in den einzelnen Fällen

vereinbart oder festgelegt sind.

Installations und nach VDE 0815/0891 Teil 5kabel Leitungen

Kunststoff- für Starkstromanlagen nach VDE 0298 Teil 1Kabel

Kunststoff-Kabel einadrig mehradrig/vieladrig

Kunststoff-Kabel 1 kV 15 x d 12 x d

Kunststoff-Kabel 1 kV 15 x d 15 x d

�

�

d = Außendurchmesser der Leitung oder Dicke der Flachleitung

Starkstrom- für und Verlegung nach VDE 0298 Teil 3Leitungen feste flexible

Nennspannung

> 0,6 / 1 kVLeitungen für feste Außendurchmesser der Leitung oder Dicke der

Verlegung Flachleitung in mm

Flexible Leitungen Außendurchmesser der Leitung oder Dicke der Flachleitung in mm

10 > 10 bis 25 > 25

4 x d 4 x d 4 x d 6 x d

1 x d 2 x d 3 x d 4 x d

8 > 8 bis 12 > 12 bis 20 > 20

3 x d 3 x d 4 x d 4 x d 6 x d

�

�

• bei fester Verlegung

• bei Ausformen

• bei fester Verlegung

• bei freier Bewegung 3 x d 4 x d 5 x d 5 x d 10 x d

3 x d 4 x d 5 x d 5 x d 10 x d

5 x d 5 x d 5 x d 6 x d 12 x d

3 x d 4 x d 5 x d 5 x d 10 x d

4 x d 4 x d 5 x d 5 x d 10 x d

7,5 x d 7,5 x d 7,5 x d 7,5 x d 15 x d

• bei Einführung

• bei zwangweiser Führung

- Trommelbetrieb

- Leitungswagenbetrieb

- Schleppkettenbetrieb

- Rollenumlenkung

Leitungsart Nennspannung 0,6 / 1 kV�
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Eigenschaften von Isolationsstoffen
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Chemische Beständigkeit - Übersichtstabelle

Äthylalkohol

Alaune

Aluminiumsalze

Ameisensäure

Ammoniak, wässrig

Ammoniumacetat, wässrig

Ammoniumcarbonat, wässrig

Ammoniumchlorid, wässrig

Anilin

Bariumsalze

Benzin

Benzol

Bernsteinsäure, wässrig

Borsäure

Bremsflüssigkeit

Calciumchlorid, wässrig

Calciumnitrat, wässrig

Chromsalze, wässrig

Dieselöl

Essigsäure 20%

Frigen

Getriebeöl

Hydraulik-Öl

Isopropylalkohol

Kaliumcarbonat, w (Pottasch)

Kaliumchlorat, wässrig

Kaliumchlorid, wässrig

Kaliumchromat, wässrig

Kaliumjodid, wässrig

Kaliumnitrat, wässrig

Kaliumpermanganat, wässrig

Kaliumsulfat, wässrig

Kupfersalze

F

w 6

F F F w w w

w w w 6 w F

w w w w

F 6 F 6 F w F

w w w w w

w w w w

6 6 6 F

F F F F F w

6 6 F 6

w w F F

F F

F F

w w w w

w F w F w

w w w w F F u

w F w F w u w F

w w w w

w w w w w

F F F w F F

w F w F w F w w

w w w w w w w

◗ ◗ ◗ ✦ ◗ ◗ ◆

◗ ◗ ◆

◗ ◗ ✦ ✖

◗ ◗ ◗ ◗ ◗ ◗

✖ ✖ ✖

◗ ◗ ◗ ◗ ◗

✦ ◗ ✦ ◗ ✦ ✦ ✦ ✦

✖ ✖ ✖

◗ ◗

◗ ◗ ✦ ◗ ◗ ◗

✦ ✦ ✖

◗ ◗ ◗ ◗ ✦ ◗

! "

# ! # # #

*

*

w keine bis geringe Wirkung F schwache bis mittlere Wirkung 6 starke Wirkung *im Einzelfall zu klärenw = wässrig

YSLY

Testtemperatur

YSLY-CY

Testtemperatur

PUR

Testtemperatur

NEO

Testtemperatur

SILIKON

TesttemperaturChemikalie

20°C 60°C 20°C 60°C 20°C 60°C 20°C 60°C 20°C 60°C
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Magnesiumsalze, wässrig

Methylalkohol, wässrig

Mineralöl

Motoren-Öl

Natriumbicarbonat, w (Natron)

Natriumbisulfat, wässrig

Natriumchlorid, w (Kochsalz)

Nickelsalze, wässrig

Oxalsäure, wässrig

Phohphorsäure

Quecksilber

Quecksilbersalze, wässrig

Salpetersäure

Salzsäure

Schneid-Öl

Schwefel

Schwefeldioxid

Schwefelkohlenstoff

Schwefelwasserstoff

Silbersalze, wässrig

Toluol

Trichloräthylen

Wasserstoffperoxid, wässrig

Weinsäure, wässrig

Zinksalze, wässrig

Zinn-II-chlorid

Zitronensäure, wässrig

w w w w F

F F F F

F

F F F w

w w F w w

w w w

w w w w w w w

w w w F w w

w w w w w w w

w F w F F

w F w F 6 F F F F

w w w w w w

w w w w w

F F F 6 F F

F F F F F 6 F F F

F F w 6 w

w w ww w

w w F 6 F

F F F 6 F F

w w w

w F w F w F w w

F

w w w

w w F w w w w

w F w w w

w w w w w

w w w w

w w w w w w

Natriumthiosulfat, w (Fixiersalz)

Chemische Beständigkeit - Übersichtstabelle

YSLY

Testtemperatur

YSLY-CY

Testtemperatur

PUR

Testtemperatur

NEO

Testtemperatur

SILIKON

TesttemperaturChemikalie

20°C 60°C 20°C 60°C 20°C 60°C 20°C 60°C 20°C 60°C

Anmerkung:

Diese Angaben basieren auf Erfahrungswerten, Hersteller- und Rohstofflierferantenangaben,

sie sind als unverbindliche Richtlinie zu sehen.

w keine bis geringe Wirkung F schwache bis mittlere Wirkung 6 starke Wirkung *im Einzelfall zu klärenw = wässrig
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Verbrennungswärme (Brandlastwerte)

von Kabeln und Leitungen bis Nennspannung 1000 V

Nach brandschutztechnischer Forderung gewinnt die Begrenzung der Menge brennbarer Stoffe zunehmend an

Bedeutung. Damit soll die Verbrennungsenergie, die im Brandfall auftreten kann, begrenzt werden.

Unter Brandlast versteht man die Verbrennungsenergie, die brennbare Stoffe auf einer bestimmten Fläche beinhalten.

Die Brandlast wird in kWh/m angegeben.

Die Brandlastwerte von Kabeln und Leitungen werden je nach Form und Bauart mit unterschiedlichen Mengen von

Isolierstoffen berechnet und zwar nach:

• Bauart

• Isolierwerkstoffen, halogenfrei oder halogen haltig

• Abmessung

• Anzahl der Adern oder Paare

• Leiterquerschnitt

Zur Berechnung der Brandlast von Kabelanlagen können folgende Werte den nachstehenden Tabellen entnommen

werden.

Zur Ermittlung der Brandlasten ist der Heizwert (Hu) des Materials maßgebend.

• PVC allgemein : Hu = 5,70 kWh/kg (untere Grenze)

• PVC für Aderisolation : Hu = 6,39 kWh/kg

• PVC für Mantelmaterial : Hu = 5,84 kWh/kg

• PE allgemein : Hu = 12,20 kWh/kg

Die zugelassene Brandlast von 7 kWh/m Flurgrundfläche darf bei ausschließlicher Verwendung von halogenfreien

Kabeln und Leitungen verdoppelt werden auf bis zu 14 kWh/m Flurgrundfläche.

Die Brandlasten werden auch in MJ/m angegeben.

Die Umrechnung lautet: 1 MJ/m entspricht 0,278kWh/m

1kWh/m entspricht 3,6 MJ/m

2

2

2

2

2 2

2 2
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Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen

I.Allgemeine Bestimmungen

II.Angebot

III. Preise und Preisstellung

IV. Zahlungsbedingungen

Die folgenden Bedingungen sind Vertragsbestandteil aller Verträge, auch den mit uns in

Zukunft getätigten, auch dann, wenn wir uns bei späteren Verträgen nicht ausdrücklich

auf sie berufen. Abweichende Geschäftsbedingungen, telefonische oder mündliche

Abreden – insbesondere durch unsere Vertreter-, die wir nicht ausdrücklich schriftlich

anerkennen, sind für uns unverbindlich, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich

widersprechen. Unsere Haftung für Aufnahme- und Übermittlungsfehler bei

telefonischen und telegrafischen Bestellungen und Nachrichten ist, soweit gesetzlich

zulässig, ausgeschlossen.

Die folgenden Bedingungen sind die Grundlage aller Angebote, Auftragsbestätigungen

und Lieferungen. Es gelten die allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und

Leistungen der Elektroindustrie.

1. Angebote erfolgen grundsätzlich freibleibend.

2. Sollte keine Beschaffungsmöglichkeit für die zur Ausführung des Auftrages

erforderlichen Rohstoffe bestehen, ist der Lieferer berechtigt, vom Vertrag

zurückzutreten.

3. Alle Angaben über Durchmesser und Eigenschaftsdaten der Kabelwerkserzeugnisse

gelten nur angenähert. Der Lieferer behält sich fabrikations- und rohstoffbedingte

Abweichungen im Aufbau vor, soweit hierdurch Leistung und Qualität nicht

beeinträchtigt werden.

1. Die Preise sind € (Euro) Preise und verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Diese wird

zum jeweils gültigen Satz gesondert in Rechnung gestellt.

2. Der Preisberechnung werden die am Tage der Lieferung gültigen Preislisten zugrunde

gelegt.

3. Die Preise gelten nach Wahl des Lieferers frachtfrei Empfangsstation, soweit die

Einzellieferung mindestens einen Warenwert von 1.500 € ohne Metallzuschläge hat.

Bei abweichenden Versandvorschriften des Bestellers wird die Differenz zur

Normalfracht dem Besteller in Rechnung gesetzt. Abholungen gehen auf Kosten des

Bestellers.

4. Wir behalten uns vor, für Kleinaufträge einen angemessenen Preiszuschlag zu

berechnen.

5. Maßgebend für die Berechnung der Preise sind die Notierungen der Metallwerte des

Tages, der dem Eingang des geklärten Auftrages in unserem Werk folgt, zuzüglich

Verarbeitungszuschlag bei blankem Leitmaterial und Wickeldrähten. Unterbleibt an

diesem Tage die Notierung, so gilt die nächstfolgende Notierung.

6. Maßgebend für die Ermittlung der Metallwerte sind die Notierungen der NE-

Metallverarbeiter wie sie in der Tagespresse veröffentlicht werden und zwar:

- bei Kupfer: Die Notierungen für Elektrolytkupfer für Leitzwecke (DEL-Notiz).

- bei Aluminium: Die Notierung für Aluminium für Leitzwecke. Erfolgt die

Preisberechnung auf Grundpreisbasis (vgl. Preisliste) und weicht die Tagesnotierung

von der Grundpreisbasis ab, so verändern sich die Grundpreise je 1000 Meter um

den Betrag, der sich aus der Multiplikation des NE-Metallgewichtes (Cu, AI ) mit der

Metallpreisdifferenz ergibt. Alle Metall - Zu- oder Abschläge gelten stets rein netto.

Erfolgt die Preisberechnung auf Basis von Lieferhohlpreisen, so erhöhen sich diese

um den Tageswert der NE-Metallinhalte.

1. Alle Rechnungen sind sofort zahlbar, sofern keine andere Vereinbarung getroffen

wurde vom Rechnungsdatum an: innerhalb 10 Tagen mit 2% Skonto oder innerhalb

30 Tagen netto.

2. Die Zahlungen können nach Wahl des Lieferers auf andere noch offenstehende

Forderungen verrechnet werden.

3. Zahlungshalber können Schecks angenommen werden.

4. Ein Zurückbehaltungsrecht des Bestellers, soweit es nicht auf demselben

Vertragsverhältnis beruht, sowie die Aufrechnung mit bestrittenen oder nicht

rechtskräftig festgestellten Forderungen ist ausgeschlossen. Der Lieferer ist

berechtigt, die Ausübung des Zurückbehaltungsrechts durch Sicherheitsleistung -

auch durch Bankbürgschaft - abzuwenden.

5. Kommt der Besteller mit seiner Zahlungspflicht ganz oder teilweise in Verzug, so hat

er - unbeschadet aller anderen Rechte des Lieferers - ab diesem Zeitpunkt

Verzugszinsen in Höhe von jährlich 4% über dem Basiszinssatz (§ 247 BGB).

6. Stellt der Besteller seine Zahlungen ein, liegt eine Überschuldung vor oder wird die

Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt oder löst er fällige Wechsel oder

Schecks nicht ein, so wird die Gesamtforderung, einschließlich Wechselforderungen

des Lieferers, sofort fällig. Der Lieferer ist in diesen Fällen berechtigt, Vorauszahlung

oder ausreichende Sicherheitsleistung zu verlangen oder vom Ver trag

zurückzutreten.

7. Der Lieferer ist berechtigt mit allen Forderungen, die ihm gegenüber dem Besteller

zustehen, gegen alle Forderungen aufzurechnen, die der Besteller gegen den Lieferer

hat. Die Aufrechnung ist auch dann zulässig, wenn die Fälligkeiten der beiderseitigen

Forderungen verschieden sind, oder wenn von der einen Seite Barzahlung und von

der anderen Seite Zahlung in Akzepten oder Kundenwechseln vereinbart wird oder

wenn andere Leistungen erfüllungshalber oder an Erfüllungs Statt vereinbart worden

sind. Bei unter schiedlicher Fälligkeit der Forderungen erfolgt die Abrechnung mit

Wertstellung Bei laufendem Zahlungsverkehr bezieht sich die Aufrechnungsbefugnis

auf den Saldo.

1. Warenverpackung (Papier, Folien, Kartons u. ä.) ist in den Erzeugnispreisen

eingeschlossen.

2. Versandverpackung (wie z. B. Kartons für Wickeldrähte lackisoliert) wird gesondert

berechnet. Die Lieferung von Gitterbox- und Flachpaletten erfolgt im Austausch.

Wenn Verzögerungen im Austausch eintreten, werden die dem Lieferer entstehenden

Kosten dem Besteller in Rechnung gestellt.

3. Alle Kabel-Spulen und Spezialspulen bleiben Eigentum des Lieferers. Die

Überlassung erfolgt leihweise. Der Besteller ist bei Verlust oder Beschädigung

haftbar. Während der ersten 6 Monate der Abwesenheit vom Lieferwerk werden die

Spulen ohne Gebühr verliehen. Vom 7. Monat an beträgt die Spulenmiete für jeden

angefangenen Monat 15% des Spulenpfandwertes. Spulen, die nach Ablauf von 12

Monaten noch nicht freigemeldet worden sind, werden zum vollen Pfandwert

berechnet. Für Spulen, die der Lieferer nach dieser Frist in ordnungsgemäßem

Zustand innerhalb von 3 Jahren ab Lieferdatum zurücknimmt, vergütet der Lieferer

25% des Pfandwertes.

4. Werden Kabeltrommeln der Kabeltrommel GmbH & Co. KG (KTG)geliefert, so gelten

deren Bedingungen.

1. Der Lieferer behält sich das Eigentum an den von ihm gelieferten sowie an den etwa

aus der Verarbeitung der gelieferten Waren entstehenden neuen Sachen bis zur

Erfüllung sämtlicher ihm gegen den Besteller zustehenden Ansprüche vor. Die Ware

bleibt Eigentum des Lieferers. Eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung der

Vorbehaltsware ist nicht zulässig.

2. Der Besteller tritt für den Fall der- im Rahmen des ordnungsgemäßen

Geschäftsbetriebes zulässigen - Weiterveräußerung oder Vermietung der

Vorbehaltsware dem Lieferer schon jetzt bis zur Tilgung sämtlicher Forderungen des

Lieferers die ihm aus dem Weiterverkauf oder der Vermietung entstehenden

künftigen Forderungen gegen seine Kunden sicherheitshalber ab, ohne daß es noch

späterer besonderer Erklärungen bedarf. Wird die Vorbehaltsware zusammen mit

anderen Gegenständen weiterveräußert oder vermietet, ohne dass für die

Vorbehaltsware ein Einzelpreis vereinbart wurde, so tritt der Besteller dem Lieferer

mit Vorrang vor der übrigen Forderung denjenigen Teil der Gesamtpreisforderung

bzw des Gesamtmietzinses ab, der dem vom Lieferer in Rechnung gestellten Wert

der Vorbehaltsware entspricht. Bis auf Widerruf ist der Besteller zur Einziehung der

abgetretenen Forderungen aus der Weiterveräußerung befugt; er ist jedoch nicht

berechtigt, über sie in anderer Weise, z. B. durch Abtretung, zu verfügen. Auf

Verlangen des Lieferers hat der Besteller die Abtretung dem Kunden bekanntzugeben

und dem Lieferer die zur Geltendmachung seiner Rechte gegen den Kunden

erforderlichen Unterlagen, z B. Rechnungen, auszuhändigen und die erforderlichen

Auskünfte zu erteilen. Alle Kosten der Einziehung und etwaiger Interventionen trägt

der Besteller.

3. Verarbeitet der Besteller die Vorbehaltsware, bildet er sie um oder verbindet er sie mit

anderen Gegenständen, so erfolgt die Verarbeitung, Umbildung oder Verbindung für

den Lieferer. Dieser wird unmittelbar Eigentümer der durch Verarbeitung, Umbildung

oder Verbindung entstandenen Sache. Sofern die Vorbehaltsware nur einen Teil der

neuen Sache ausmacht, steht dem Lieferer Miteigentum an der neuen Sache in dem

Anteil zu, dem der Wert der darin enthaltenen Vorbehaltsware entspricht. Die durch

die Verarbeitung, Umbildung oder Verbindung entstandene Sache gilt als

Vorbehaltsware. Bei einem Weiterverkauf der neuen Sache erfolgt die Abtretung der

aus dem Weiterverkauf entstandenen Forderung, jedoch nur in Höhe des Betrages,

der dem Miteigentumsanteil des Lieferers entspricht.

4. Erfüllt der Besteller seine Zahlungsverpflichtung innerhalb von 30 Tagen nach

Fälligkeit ganz oder teilweise nicht, löst er fällige Wechsel oder Schecks nicht ein,

liegt eine Überschuldung oder Zahlungseinstellung vor oder ist Vergleichs- oder

Insolvenzantrag gestellt, so ist der Lieferer berechtigt, sämtliche noch unter

Eigentumsvorbehalt stehenden Waren sofort an sich zu nehmen; ebenso kann er die

weiteren Rechte aus dem Eigentumsvorbehalt unverzüglich geltend machen. Der

Besteller ist verpflichtet, dem Lieferer den Besitz der Waren zu verschaffen. Das

Verlangen der Herausgabe oder die Inbesitznahme stellt keinen Rücktritt vom Vertrag

dar. Der Lieferer ist berechtigt, sämtliche, noch unter Eigentumsvorbehalt stehenden

Waren sofort an sich zu nehmen; ebenso kann er die weiteren Rechte aus dem

Eigentumsvorbehalt unverzüglich geltend machen Der Besteller ist verpflichtet, dem

Lieferer den Besitz der Waren zu verschaffen. Das Verlangen der Herausgabe oder die

Inbesitznahme stellt keinen Rücktritt vom Vertrag dar. Der Lieferer ist berechtigt, die

Vorbehaltsware mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns zu verwerten und

sich unter Anrechnung auf die offenen Ansprüche aus deren Erlös zu befriedigen.

5. Übersteigt der Wert der Sicherung die Ansprüche des Lieferers gegen den Besteller

aus der laufenden Geschäftsverbindung insgesamt um mehr als 25% so ist der

Lieferer auf Verlangen des Bestellers verpflichtet, ihm zustehende Sicherungen nach

seiner Wahl freizugeben.

V. Verpackung

VI. Eigentumsvorbehalt
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VII. Lieferung

VIII. Gefahrübergang

IX.Sachmängel

1. Als Lieferfrist gilt nur der zwischen den Parteien vereinbarte Zeitraum.

2. Die Lieferfrist beginnt an dem Tage, an dem die Übereinstimmung über die

Bestellung zwischen dem Besteller und dem Lieferer schriftlich vorliegt.

3. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn die Ware das Werk oder das Lager innerhalb der

Frist verlassen hat. Verzögert sich der Versand oder die Abholung aus Gründen, die

der Lieferer nicht zu vertreten hat, so gilt die Frist als eingehalten bei Meldung der

Versandbereitschaft innerhalb der vereinbarten Frist.

4. Ist die Nichteinhaltung der Frist nachweislich auf höhere Gewalt, Streik,

Aussperrung, nicht richtiger oder nicht rechtzeitiger Belieferung durch Zulieferanten

oder den Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb des Willens des

Lieferers oder seines Zulieferanten liegen, zurückzuführen, so verlängert sich die

Frist angemessen.

5. Verursacht der Besteller eine Verzögerung des Versandes oder der Zustellung der

Liefergegenstände, so ist der Lieferer berechtigt, die ihm dadurch entstehenden

Mehrkosten dem Besteller zu berechnen.

6. Im übrigen bleibt das Recht des Bestellers zum Rücktritt nach fruchtlosem Ablauf

einer dem Lieferer gesetzten angemessenen Nachfrist unberührt. Macht der

Besteller von seinem Rücktrittsrecht Gebrauch, steht ihm keine Verzugs-

entschädigung gemäß Ziffer 5 zu.

7. Anderweitige Entschädigungsansprüche des Bestellers sind in allen Fällen

verspäteter Lieferung, auch nach Ablauf einer dem Lieferer etwa gesetzten

Nachfrist, ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes oder der

groben Fahrlässigkeit zwingend gehaftet wird.

8. Teillieferungen sind zulässig.

9. Die Rücksendung gelieferter Ware an den Lieferer - gleich aus welchem Grunde - ist

nur nach vorheriger Vereinbarung zulässig.

10. Der Lieferer behält sich vor, Kabelwerkserzeugnisse in Über- und Unterlängen von

maximal 10 % zu liefern, soweit dies fertigungstechnisch notwendig ist. Die Preise

werden entsprechend angepaßt. Der Besteller hat jedoch keinen Anspruch auf

Nachlieferung einer Fehlmenge oder Schadensersatz.

1. Die Gefahr (Transport- und Vergütungsgefahr) geht auf den Besteller über, wenn die

Ware das Werk oder Lager des Lieferers verlassen hat, gleichgültig ob mit eigenen

oder fremden Transportmitteln.

2. Verzögert sich die Versendung aufgrund eines vom Besteller zu vertretenden

Umstandes oder erfolgt die Versendung auf Wunsch des Bestellers zu einem

späteren als dem vereinbarten Liefertermin, so geht die Gefahr vom Tage der

Mitteilung der Versandbereitschaft an für die Dauer der Verzögerung auf den

Besteller über; der Lieferer ist verpflichtet, auf Wunsch und Kosten des Bestellers die

vom Besteller verlangten Versicherungen zu bewirken. Ohne besonderes Verlangen

des Bestellers wird eine Lieferung nicht gegen Diebstahl, Bruch, Transport- und

Feuerschäden versichert. Verlangt der Besteller den Abschluß einer Versicherung,

wird sie auf Kosten des Bestellers abgeschlossen.

Der Lieferer haftet für Mängel der Lieferung, zu denen auch das Fehlen zugesicherter

Eigenschaften zählt, wie folgt:

1. Alle diejenigen Teile sind nach Wahl des Lieferers unentgeltlich nachzubessern oder

neu zu liefern, die innerhalb der Verjährungsfrist, ohne Rücksicht auf die

Betriebsdauer- einen Sachmangel aufweisen, sofern dessen Ursache bereits im

Zeitpunkt des Gefahrenübergangs vorlag.

2. Sachmängelansprüche verjähren in 12 Monaten. Dies gilt nicht, soweit das Gesetz

gemäß §§ 438 Abs.1 Nr. 2 (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), 479 Abs. 1

(Rückgriffsanspruch) und 634a Abs. 1 Nr. 2 (Baumängel) BGB längere Fristen

vorschreibt, sowie in Fällen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der

Gesundheit, bei einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des

Lieferers und bei arglistigem Verschweigen eines Mangels. Die gesetzlichen

Regelungen über Ablaufhemmung, Hemmung und Neubeginn der Fristen bleiben

unberührt.

3. Sachmängel müssen dem Lieferer unverzüglich schriftlich durch den Besteller

angezeigt werden.

4. Bei Starkstrom-, Fernmelde- und Hochfrequenzkabeln, sowie Garnituren beträgt die

Gewährleistungsfrist 12 Monate nach Inbetriebsetzung, jedoch längstens 18 Mo-

nate nach Lieferung bzw. Meldung der Versandbereitschaft.

5. Die in Erfüllung dieser Gewährleistungsverpflichtung ersetzten Teile gehen mit dem

Ausbau in das Eigentum des Lieferers über.

6. Für Nachbesserungsarbeiten und Ersatzstücke haftet der Lieferer in gleichem

Umfange wie für den ursprünglichen Liefergegenstand, und zwar bis zum Ablauf der

für den ursprünglichen Liefergegenstand geltenden Gewährleistungsfrist.

7. Das Recht des Bestellers, Ansprüche aus Mängeln geltend zu machen, verjährt in

allen Fällen vom Zeitpunkt der Rüge an in 3 Monaten, jedoch nicht vor Ablauf der

ursprünglichen Gewährleistungsfrist. Wird innerhalb dieser Frist keine Einigung

erzielt, so können Lieferer und Besteller eine Verlängerung dieser Verjährungsfrist

vereinbaren.

8. Zur Mängelbeseitigung hat der Besteller dem Lieferer die nach billigem Ermessen

erforderliche Zeit und Gelegenheit zu gewähren. Verweigert er diese, so ist der

Lieferer von der Mängelbeseitigung befreit.

9. Wenn der Lieferer eine ihm gestellte angemessene Nachfrist verstreichen läßt, ohne

den Mangel zu beheben, die Nachbesserung unmöglich ist, verweigert wird oder

nicht zur Mängelbeseitigung führt und dem Besteller eine weitere Nachbesserung

nicht zugemutet werden kann, so hat der Besteller das Recht, Minderung geltend zu

machen ; kommt zwischen Besteller und Lieferer eine Einigung über die Minderung

nicht zustande, so ist der Besteller auch zur Wandlung berechtigt.

10. Die Gewährleistungsverpflichtung erlischt, wenn die Ware durch unsachgemäße

Behandlung oder Lagerung gelitten hat oder wenn an ihr Änderungen oder

Reparaturen vom Besteller oder von dritter Seite vorgenommen worden sind.

Weitere Ansprüche des Bestellers gegen den Lieferer und dessen Erfüllungsgehilfen

sind ausgeschlossen, insbesondere ein Anspruch auf Ersatz von Schäden, die nicht

an der Ware selbst entstanden sind. Dies gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes,

grober Fahrlässigkeit, Fehler zugesicherter Eigenschaften oder des Eingreifens

einer Produkthaftung, zwingend gehaftet wird. Bei Schadenersatzansprüche nach

dem Produkthaftungsgesetz gelten die gesetzlichen Verjährungsvorschriften.

1. Wird dem Lieferer oder Besteller die ihm obliegende Lieferung oder Leistung

unmöglich, so gelten die allgemeinen Rechtsgrundsätze mit der folgenden

Maßgabe: Ist die Unmöglichkeit auf Verschulden des Lieferers zurückzuführen, so

ist der Besteller berechtigt, Schadensersatz zu verlangen. Jedoch beschränkt sich

der Schadensersatzanspruch des Bestellers auf 10 v. H. des Wertes desjenigen

Teils der Lieferung oder Leistung, welcher wegen der Unmöglichkeit nicht in

zweckdienlichen Betrieb genommen werden kann. Das Recht des Bestellers zum

Rücktritt vom Vertrag bleibt unberührt.

2. Sofern unvorhergesehene Ereignisse im Sinne von VII. Ziff 4 die wirtschaftliche

Bedeutung oder den Inhalt der Lieferung oder Leistung erheblich verändern oder auf

den Betrieb des Lieferers erheblich einwirken, wird der Vertrag angemessen

angepaßt. Soweit dies wirtschaftlich nicht vertretbar ist, steht dem Lieferer das

Recht zu, vom Vertrag zurückzutreten. Will er von diesem Rücktrittsrecht Gebrauch

machen, so hat er dies nach Erkenntnis der Tragweite des Ereignisses unverzüglich

dem Besteller mitzuteilen, und zwar auch dann, wenn zunächst mit dem Besteller

eine Verlängerung der Lieferzeit vereinbart war.

1. Der Lieferer haftet nicht für die Verletzung fremder Schutzrechte bezüglich eines

Liefergegenstandes, der nach Zeichnungen oder technischen Angaben des

Bestellers gefertigt worden ist. Der Besteller hat den Lieferer von Ansprüchen Dritter

freizustellen.

1. Erfüllungsort ist nach Wahl des Lieferanten die jeweilige Vertriebsniederlassung,

das Werk oder das Lager des Lieferanten. Soweit der Vertragspartner Kaufmann ist,

ist Gerichtsstand für sämtliche sich ergebene Streitigkeiten der Sitz der Firma des

Lieferanten. Der Lieferant ist jedoch berechtigt, beim Gerichtsstand des

Vertragspartners zu klagen. Das Vertragsverhältnis unterliegt für beide Teile

ausschließlich dem deutsches Recht.

Soweit die vorstehenden Bedingungen nichts anderes vorsehen, gelten die Allg.

Lieferbedingungen für Erzeugnisse der Elektroindustrie. Abweichenden

Bezugsbedingungen des Bestellers werden ausdrücklich ausgeschlossen. Sollten

einzelne Regelungen dieser Bedingungen unwirksam sein, so wird dadurch die

Gültigkeit aller sonstigen Regelungen sowie des Vertrages selbst nicht berührt.

Stand: Januar 2007

X.Unmöglichkeit, Vertragsanpassung

XI. Schutzrechte

XIII. Erfüllungsort und Gerichtsstand

XIV. Verbindlichkeit des Vertrages

Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen
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